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Richtlinie über die Gewährung von Soforthilfen bei durch 
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Erster Abschnitt – Zweck und Voraussetzungen der Soforthilfe 

1  
Zweck der Soforthilfe 

Zur Milderung von Notständen durch Naturkatastrophen, insbesondere aufgrund von Erdbeben, 
Erdrutschen, Hochwasser, Starkregenereignissen, Eisregen, Starkfrost, Wirbelstürmen, Orkanen und 
Waldbränden (im Folgenden: Ereignis), gegen die kein oder kein wirtschaftlich vertretbarer 
Versicherungsschutz möglich gewesen wäre, kann den Betroffenen grundsätzlich im Rahmen einer 
Soforthilfe finanzielle Hilfe gewährt werden. 

1.1 
Gegenstand der Soforthilfe 

Gegenstand der Soforthilfe sind finanzielle Hilfen zur Beseitigung der durch das Ereignis 
entstandenen Schäden. 

1.2 
Grundsatz der Subsidiarität - Hilfe zur Selbsthilfe 

1.2.1 
Die Soforthilfen des Landes sind gegenüber Leistungen Dritter, insbesondere Versicherungen, nur 
subsidiär. Sofern Ersatz- oder Entschädigungsansprüche gegenüber Dritten bestehen, die zusammen 
mit der Soforthilfe die Höhe des Schadens übersteigen, werden diese mit der Soforthilfe verrechnet. 

1.2.2 
Die Soforthilfe soll eine erste Hilfe zur Selbsthilfe bei akuten Notlagen sein. Sie ist keine 
Schadensersatzleistung. Ein voller finanzieller Ausgleich des erlittenen Schadens ist grundsätzlich 
nicht möglich.  

2 
Einleitung des Verfahrens zur Gewährung einer Soforthilfe 

2.1  
Meldung des Schadensereignisses und Ermittlung der Schäden 



Bestehen Anhaltspunkte für das Vorliegen eines Ereignisses, durch das schwere Schäden in größerer 
Zahl entstanden sein könnten, fordert das für Inneres zuständige Ministerium im Benehmen mit dem 
durch das Ereignis in seiner Zuständigkeit überwiegend betroffenen Fachressort die 
Bezirksregierungen auf, Art und Umfang der Schäden zu melden und eine Beurteilung der Lage 
vorzunehmen. 

2.2  
Einleitung der Soforthilfe 

Anhand der Bewertung der obersten Landesbehörden stellt das Kabinett fest, ob es das eingetretene 
Ereignis förmlich als Ereignis im Sinne der Nummer 1 anerkennt …… Das ist geschehen! 

Zweiter Abschnitt – Empfänger und Voraussetzungen der Soforthilfe 

3 
Empfänger 

3.1 

Soforthilfeberechtigte Empfänger 

Soforthilfen können nur natürlichen Personen, auch für deren Kleingewerbebetrieb oder land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieb, gewährt werden. 

3.2 
Mitwirkungspflichten 

Der Antragsteller ist verpflichtet, der Bewilligungsbehörde die zur Aufklärung des Sachverhalts und 
zur Bearbeitung seines Antrags erforderlichen Unterlagen und Informationen zur Verfügung zu 
stellen. 

3.3 
Personenbezogene Soforthilfevoraussetzungen 

Ist bei Gebäudeschäden der unmittelbar Geschädigte nicht Alleineigentümer, ist Soforthilfe nur zu 
gewähren, wenn die Mitberechtigten der Auszahlung schriftlich zustimmen.  

4 
Soforthilfevoraussetzungen 

4.1 
Feststellung des Ereignisses und des betroffenen Gebietes 

Die Tatsache, dass ein Ereignis im Sinne der Nummer 1 vorliegt, ist amtlich festzuhalten.  

Auch das ist geschehen. 

4.2 
Soforthilfefähige Schäden 

4.2.1 
Allgemeine Bestimmungen 

4.2.1.1 
Soforthilfefähig sind nur Ausgaben zur Beseitigung unmittelbarer Schäden 



a) im Bereich Haushalt beziehungsweise Hausrat, 

b) an Gebäuden oder Räumen und 

c) an land- und forstwirtschaftlichen Eigenerzeugnissen sowie 

d) an Produktionsmitteln und Infrastruktureinrichtungen, 

bei denen durch direkte Einwirkung der Schadensursache Gegenstände beschädigt oder zerstört 
wurden oder verloren gegangen sind. 

4.2.2 
Schäden am Haushalt/Hausrat 

4.2.2.1 
Im Fall von vernichtetem Hausrat sind die für eine Grundausstattung erforderlichen Ausgaben zum 
Beispiel für Möbel, Bekleidungs- und Wäschestücke und für hauswirtschaftliche Geräte und Geräte 
der Unterhaltungs- und Gebrauchselektronik soforthilfefähig. 

Nicht hilfefähig sind dagegen Ausgaben für Nahrungsmittel, die Wiederbeschaffung von 
Luxusgegenständen, Bargeld, Wertpapieren, Sammlungen und Ähnliches sowie aufschiebbare 
Beschaffungen (zum Beispiel von Sport- oder sonstigen Freizeitartikeln). 

Für die Erneuerung eines vollständigen Hausstands können folgende Beträge im Sinne einer 
pauschalierten Schadenshöhe als angemessen erachtet werden: 

a) Bei Ein-Personen-Haushalten: 13 000 Euro. 

b) Bei Mehr-Personen-Haushalten: 

     aa) für eine Person 13 000 Euro; 

     bb) für den Ehegatten oder Lebenspartner 8 500 Euro; 

     cc) für jede weitere zum Haushalt gehörige und dort mit Hauptwohnung gemeldete Person 
3 500 Euro. 

c) Bei Wohngemeinschaften (zum Beispiel Studentenwohngemeinschaft): 3 500 Euro für jede zum 
Haushalt gehörige und dort mit Hauptwohnung gemeldete Person. 

4.2.2.2 
Sind nur Teile des Hausrats zerstört worden, ist von den oben angegebenen Beträgen ein 
entsprechender Abschlag vorzunehmen. Auch können die zuständigen Behörden, sofern dies 
zweckdienlicher erscheint, im Interesse einer einheitlichen Handhabung in ihrem 
Zuständigkeitsbereich für einzelne vernichtete Hausratsgegenstände, soweit sie als 
Grundausstattung erforderlich sind, entsprechende Beträge festlegen, die als angemessen anerkannt 
werden. 

4.2.3  
Schäden an Gebäuden und Räumen 

Bei Schäden an Gebäuden und Räumen, insbesondere an Wänden und Fußböden, sind nur die 
Ausgaben soforthilfefähig, die erforderlich sind, um die Gebäude oder Räume wieder benutzbar zu 
machen.  



4.2.4 
Schäden an land- und forstwirtschaftlichen Eigenerzeugnissen und Produktionsmitteln 

4.3 
Nicht soforthilfefähige Schäden – versicherbare Schäden 

Dritter Abschnitt – Art und Umfang der Soforthilfe 

5 
Art und Umfang der Soforthilfe 

Die Soforthilfen erfolgen als Geldleistung. Als Soforthilfe können einzeln oder kumulativ (unter 
Beachtung von Nummer 6.2 und Nummer 6.4.2) gewährt werden: 

a) Soforthilfe „Haushalt beziehungsweise Hausrat“ für Privatpersonen, 

b) Soforthilfe „Gebäude und Räume“ für Privatpersonen, 

c) Soforthilfe „Kleingewerbetreibende und Landwirte“. 

5.1 
Soforthilfe „Haushalt beziehungsweise Hausrat“ für Privatpersonen 

5.1.1 
Bemessungsgrundlage für die Höhe der Soforthilfe sind die Ausgaben zur Beseitigung der nach 
Nummer 4.2.2 soforthilfefähigen Schäden. 

5.1.2 
Private Haushalte, 

a) die durch ein Ereignis einen Gesamtschaden von mindestens 5 000 Euro erlitten haben und 

b) für den kein oder kein wirtschaftlich vertretbarer Versicherungsschutz möglich war, 

können – wenn die Mittel für die Schadensbeseitigung verwendet werden – eine Soforthilfe in Höhe 
von 500 Euro je Person, mindestens aber 1 000 Euro und höchstens 2 500 Euro je Haushalt erhalten. 

Bei der Zahl der Haushaltsangehörigen (Ehegatten, Kinder et cetera) ist maßgeblich, dass die 
betreffenden Personen zum Zeitpunkt des Schadensereignisses ihre Hauptwohnung im Sinn des 
Melderechts am Ort des Schadensereignisses hatten. Als Begünstigte können sowohl Mieter als auch 
selbstnutzende Eigentümer des Anwesens in Frage kommen. 

5.2 
Soforthilfe „Gebäude und Räume“ für Privatpersonen 

5.2.1 
Bemessungsgrundlage für die Höhe der Soforthilfe sind die Ausgaben zur Beseitigung der nach 
Nummer 4.2.3 soforthilfefähigen Schäden. 

5.2.2 
Für Gebäude oder Räume, 

a) die ausschließlich dem Wohnen oder Aufenthalt von Menschen dienen, die einen Gesamtschaden 
von mindestens 10 000 Euro je Gebäude oder Raum erlitten haben und  



b) für die kein oder kein wirtschaftlich vertretbarer Versicherungsschutz möglich war, 

kann der Eigentümer oder dinglich Nutzungsberechtigte – wenn die Mittel für die 
Schadensbeseitigung verwendet werden - eine Soforthilfe in Höhe von 5 000 Euro erhalten. Dies gilt 
ausschließlich für eigengenutzte Gebäude oder Räume des Berechtigten. 

5.3 
Soforthilfe „Kleingewerbebetreibende und Landwirte“ 

5.5 
Umfang der Soforthilfe 

Die verfügbaren Soforthilfemittel dürfen nicht schematisch verteilt, sondern müssen gezielt für akute 
Notfälle eingesetzt werden. 

5.5.1 
Ermessensentscheidung 

Die Bewilligungsbehörde entscheidet über die Höhe der Soforthilfe nach pflichtgemäßem Ermessen. 
Dabei sind die zur Verfügung stehenden Mittel und die Gesamtverhältnisse des Antragstellers und 
seiner im Haushalt lebenden Angehörigen (Einkommens- und Vermögensverhältnisse, Höhe des 
Schadens, Bedürftigkeit) zu berücksichtigen. 

5.5.2 
Ermessensausübung bei kleinen Schadensfällen 

Bei kleinen Schadensfällen bis zu 5 000 Euro für Schäden im Sinne der Nummer 5.1 und 10 000 Euro 
für Schäden im Sinne der Nummer 5.2 und der Nummer 5.3 soll die Soforthilfe in der Regel 
35 vom Hundert der zur Schadensbeseitigung notwendigen Ausgaben nicht überschreiten. In 
begründeten Einzelfällen sind höhere Bewilligungssätze möglich. 

5.5.3 
Ausschluss einer Überfinanzierung 

Die Soforthilfen und weiteren Hilfen Dritter dürfen die für die Schadensbehebung erforderlichen 
Ausgaben nicht übersteigen. Nicht angerechnet werden Spenden, die jedoch zu keiner 
Überfinanzierung über die Höhe der entstandenen Schäden hinaus führen dürfen.  

Vierter Abschnitt – Verfahrensbestimmungen, sonstige Bestimmungen 

6 
Antrags- und Bewilligungsverfahren 

6.1 
Antragstellung 

Anträge auf Soforthilfen sind schriftlich …….. 

6.4 
Auszahlung und Verwendungsnachweis 

6.4.1 
Die Soforthilfe darf nur unmittelbar zu der im Bewilligungsbescheid bestimmten Schadensbehebung 
(Leistungszweck) verwendet werden. Die Soforthilfe ist wirtschaftlich und sparsam zu verwenden.  



6.4.2 
Über die Art und Weise der Auszahlung entscheidet die Bewilligungsbehörde nach pflichtgemäßem 
Ermessen. 

7 
Mehrfachleistungen 

Die Inanspruchnahme von Soforthilfe gleichzeitig mit Zuwendungen aus anderen staatlichen Hilfen 
und Förderprogrammen ist nicht ausgeschlossen. Die gesamten Zuwendungen und Leistungen Dritter 
dürfen die Höhe der entstandenen Schäden nicht überschreiten. Zudem ist Nummer 6.2 zu beachten. 

Im Fall der Bewilligung von Soforthilfe an Personen, die Leistungen nach dem SGB II, dem SGB XII 
oder dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, ist die Entscheidung mit dem zuständigen 
Leistungsträger abzustimmen. 

8 
Nebenbestimmungen zum Bewilligungsbescheid 

Nebenbestimmungen im Sinne des § 36 Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen (VwVfG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 1999 (GV. NRW. S. 
602), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 934), für 
die Gewährung der Soforthilfe ergeben sich aus den Regelungen der Nummern 6.4.1, 6.4.2 Satz 2, 
6.4.3 und 6.5. Sie sind unter Beachtung des § 37 VwVfG NRW grundsätzlich unverändert zum 
Bestandteil des Bescheides zu machen. 
9 
Muster 

Die als Anlagen beigefügten Muster sind Teil dieser Bekanntmachung. 

10 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Richtlinien treten mit Wirkung vom 1. Januar 2018 in Kraft. Sie gelten für ab diesem Zeitpunkt 
eingeleitete Soforthilfen und treten am 31. Dezember 2022 außer Kraft. 

MBl. NRW. 2018 S. 86. 

 

Steuerbegünstigte Körperschaften, die nach ihrer Satzung keine mildtätigen 
Zwecke (§53 AO) fördern, können ihre im Rahmen einer Sonderaktion 
eingeworbenen Spenden entweder an eine Einrichtung, die z.B. mildtätige Zwecke 
fördert oder eine inländische juristische Person des öffentlichen Rechts 
weiterleiten oder die gesammelten Mittel unmittelbar selbst zur Unterstützung der 
vom Unwetter Geschädigten einsetzen, ohne um ihren Gemeinnützigkeitsstatus 
bangen zu müssen. 
Die steuerbegünstigten Körperschaften können Soforthilfen bis zur Höhe von 
5.000 Euro ohne weitergehende Prüfung an die geschädigten Personen 
auszahlen. 
 
Unterstützungsleistungen zugunsten geschädigter Unternehmerinnen und 
Unternehmer sind insoweit ausgeschlossen, als sie nicht den privaten, sondern 
den betrieblichen Schaden betreffen. 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=2378&vd_back=N602&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=2378&vd_back=N602&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=15955&vd_back=N934&sg=0&menu=1


 
Steuerbegünstigten Körperschaften ist es außerdem gestattet, ihre nicht zur 
Verwirklichung ihrer eigenen satzungsmäßigen Zwecke notwendigen vorhandenen 
Mittel zur Unterstützung der von Hochwasser Betroffenen zu spenden. 
 

 
 


